


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 212/1
Römer / Fesserstraße –

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.10.1993 Es gilt die BauNVO 1968

Die gemäß § 4 (3) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß 
§ 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Garagen und Stellplätze sind nur in der Tiefgarage zugelassen.
Ebenerdige Stellplätze und Garagen sind ausgeschlossen.

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO (Müllbehälterstandplätze etc.) sind nur innerhalb der überbau-
baren Fläche zulässig.

Die zulässige Geschoßfläche ist gem. §21 a (5) BauNVO um die Fläche notwendiger Garagen, die 
unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen.

Die Tiefgarage muß vollständig unter der Geländeoberfläche liegen. Soweit sie nicht überbaut ist, muß 
sie mit einer mindestens 80 cm tiefen Bodensubstratschicht überdeckt und bepflanzt werden. Die 
Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

Mindestens 30% der Wandflächen sind mit Kletterpflanzen (z. B. Efeu im nördl. und nordöstlichen 
Bereich, Wein im südöstlichen bis westlichen Bereich) zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die 
Begrünung ist so zu vorzunehmen, daß sie bei normalen Wuchsverhältnissen in spätestens 5 Jahren 
abgeschlossen ist.

Gemäß § 9 (1) 24 Baugesetzbuch (BauGB) sind im Plangebiet besondere bauliche Vorkehrungen 
zum Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben. 
Folgender passiver Lärmschutz ist freigesetzt:

Die Fassaden mit der Kennzeichnung

Liegen im Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109.
Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das bewertete Schalldämmaß für Außenwände 
mindestens 45 dB, für Fenster mindestens 40 dB betragen.

Liegen im Lärmpegelbereich V gem. DIN 4109.
Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das bewertete Schalldämmaß für Außenwände 
mindestens 50 dB, für Fenster mindestens 45 dB betragen.

Liegen im Lärmpegelbereich VI gem. DIN 4109.
Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das bewertete Schalldämmaß für Außenwände 
mindestens 55 dB, für Fenster mindestens 50 dB betragen.

Sind schalldämmende Fenster vorgeschrieben, so ist für Schlafräume zusätzlich eine schall-
dämmende Lüftung vorzusehen.

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen.


